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Abb. 108. Rathaus zu Hersfeld.

tritt ein im Jahre 1501 binzugefügter,
1508 mit phantaftifchem Auffag verfehener
Feiner Turm aus der Gebäudemaffe her-
aus. Zwifchen diefe beiden Bauteile fpannt
fi als Zufügung des Jahres 1558 eine auf
verfchlungenen Rippen gewölbte Säulen-
vorhalle, von Meifter Nickel Hoffmann in
wohlftudierten Renaiffanceformen errichtet.

Sn Hersfeld, einem Städtchen,
das aus der leichten fürftabtlichen Kerr:
Ichaft auf dem Wege der Bogteigewalt
allmählich in feften heffifchen Befig über:
ging, Ichrumpft die Diele des gegen 1600
erbauten Rathaufes noch mehr als bei
den vorhergehenden Beifpielen zufammen.
Im Untergefchoß noch ein Raum von etwa
fünfundeinhalb zu zehn Metern, der fich
von dem marftfeitigen Saupteingang bis
zur rückwärts gelegenen Treppe durch die
ganze Gebäudetiefe hindurchzieht, bildet
fie in den Obergefchoffen (Abb. 109) nur
noch einen fleinen, etwa quadratifchen
Vorraum an der Treppe, dem fich rund-
um die Berwaltungsräume anreihen, im
eriten Stocd links auf unferem Bilde die
Ratsftube, ein Raum mit fchönen Tür-
geitellen und zierlich leichter Kaffetten-
deefe von Stud, im übrigen größere und

Fleinere Schreibftuben. Im Außeren (Abb. 108) ift dem recht unregelmäßig geformten Bau nad} dem
Marfte zu ein würdiger und feflelnder Eindruck dadurd) ge=
wonnen, daß mit unverbrüchlichem Ernfte der Acyfenteilung
zwei ganz jymmetrifche, reich durchgebildete Ziergiebel fich über
der hoch aufragenden, in der Grundlinie gefnicten Front er:
heben, genau entfprechend in Höhe und Öliederung dem feitlich
das längslaufende Satteldady abfchließenden Giebel. An der
Rückfeite ift durch den mit wälfcher Kaube abfchließenden
Treppenturm und das Fachwerfobergefchoß des an die rechte
Hälfte anfchließenden, im Jahre 1612 errichteten Rückflügels
eine bewegtere, mehr malerifche Haltung zum Ausdruck gebracht.

In diefem Überwuchern der getrennten Amtsftuben zeigt
das Rathaus in Hersfeld in feiner Art wiederum den Übergang
zu dem ganz modernen Dienftgebäude der beamtenmäßigen,
dem Staate der Neuzeit feit eingefügten Verwaltung. Hier
wird nicht mehr in öffentlicher Rede und Gegenrede der
Bürger das Wohl des Gemeinwefeng beraten, bier fnirfchen
Tag für Tag gefchäftige Federn auf dem Papiere, hier wird
nad) feiten Regeln und mit ftetem Aufblict nach des gnädigen
tandesherrn Gefallen dem Untertan das zugemeflen, was für
ihn als zuträglic, erachtet wird. In ganz natürlicher Weife

 

 

Abb. 109. Rathaus zu Hersfeld. Grundriß
des eriten Stocdwerfs.


